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Öffentliche Bekanntmachung
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21–5 „Wohngebiet Süd II“ 

(Wartbergblick) der Gemeinde Hohe Börde 
Ortschaft Niederndodeleben 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit) liegt der Ent-
wurfe der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 – 5 „Wohngebiet Süd 
II „ (Wartbergblick) der Gemeinde Hohe Börde Ortschaft Niederndodele-
ben einschließlich Begründung und Umweltbericht 

vom 20.04.2017 bis einschließlich 22.05.2017

zu folgenden Zeiten: 
Montag bis Freitag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich 
Montag und Mittwoch  von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr und  
Dienstag und Donnerstag  von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
in der Zentrale des Dienstgebäudes der Gemeinde Hohe Börde OT Irxle-
ben, Bördestraße 8 in 39167 Hohe Börde öffentlich aus.

Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift vorgetragen werden.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:
–  Stellungnahmen der Umweltbehörden zum Vorentwurf des Bebauungs-

planes und zum Umweltbericht beinhaltend: Hinweis auf Immissionen 
und Emissionen durch den Bahnbetrieb (Deutsche Bahn AG sowie Un-
tere und Obere Immissionsschutzbehörde), Informationen zur Betrof-
fenheit von Kulturgütern (Landesamt für Denkmalpflege und Archäo-
logie)

–  schalltechnisches Gutachten Immissionsvorbelastung durch den Schie-
nenverkehr auf das Bebauungsplangebiet Nr. 5 „Wohngebiet Süd II“ in 
39167 Niederndodeleben, ECO Akustik vom 22.09.2014

–  Umweltbericht allgemeine Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, 
Wasser, Luft / Klima, Arten und Biotopschutz, Mensch und sonstige 
Sachgüter

Die umweltbezogenen Informationen können zu den Sprechzeiten im 
Bauamt der Gemeinde Hohe Börde OT Irxleben, Bördestraße 8 in 39167 
Hohe Börde eingesehen werden.

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben (§ 4a Abs.6 
BauGB).

Gemäß § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsordnung wird darauf hinge-
wiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle, der die Satzung zum Ge-
genstand hat, unzulässig ist, soweit die den Antrag stellende juristische 
oder natürliche Person Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 

Trittel   
Bürgermeisterin                             
Gemeinde Hohe Börde
Bördestraße 8
39167 Hohe Börde OT Irxleben

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan Nr. 21-10 „Bahnhofstraße Niederndodeleben“

der Gemeinde Hohe Börde Ortschaft Niederndodeleben

Aufstellungsbeschluss
der Gemeinderat der Gemeinde Hohe Börde hat in seiner Sitzung vom 
04.04.2017 beschlossen gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i. V. m. § 13 a 
des Baugesetzbuches (BauGB) den Bebauungsplan Nr. 21-10 „Bahnhof-
straße Niederndodeleben“ der Gemeinde Hohe Börde, Ortschaft Niedern-
dodeleben aufzustellen.

Planungsziel ist die Ausweisung von gemischten Bauflächen überwie-
gend für den Einfamilienhausbau zur Verdichtung von Siedlungsflächen 

Der Planbereich ist in dem beigefügten Kartenausschnitt dargestellt

Der Bebauungsplan wird nach § 13 a Baugesetzbuch im beschleunigten 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt.

Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke so-
wie die wesentlichen Auswirkungen der Planung vom heutigen Tage bis 
zum Beginn der öffentlichen Auslegung zu folgenden Zeiten:  
Montag bis Freitag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich  
Montag und Mittwoch von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr und
Dienstag und Donnerstag  von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
in der Gemeinde Börde OT Irxleben, Bördestraße 8, 39167 Hohe Börde, 
Bauamt, Zimmer 211 (2. OG) informieren und während dieser Frist zur 
Planung äußern. 

Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 BauGB ortsüblich bekannt-
gemacht.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
der Gemeinderat der Gemeinde Hohe Börde hat in seiner Sitzung am 
04.04.2017 den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 21-10 „Bahnhofstraße 
Niederndodeleben“ der Gemeinde Hohe Börde, Ortschaft Niederndode-
leben bestehend aus der Planzeichnung einschließlich textlicher Festset-
zungen und der dazugehörigen Begründung gebilligt. Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren (§ 13 a BauGB). 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit) liegen die Pla-
nungsunterlagen einschließlich Begründung 

vom 20.04.2017 bis einschließlich zum 22.05.2017

zu folgenden Zeiten:  
Montag bis Freitag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich  
Montag und Mittwoch von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr und
Dienstag und Donnerstag  von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

in der Zentrale des Dienstgebäudes der Gemeinde Börde OT Irxleben, 
Bördestraße 8 in 39167 Hohe Börde, öffentlich aus.

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben (§ 4 a Abs. 
6 BauGB). 
Gemäß § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsordnung wird darauf hinge-
wiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle, der die Satzung zum Ge-
genstand hat, unzulässig ist, soweit die den Antrag stellende juristische 
oder natürliche Person Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 

Trittel   
Bürgermeisterin                             
Gemeinde Hohe Börde
OT Irxleben
Bördestraße 8
39167 Hohe Börde 

Öffentliche Bekanntmachung
3. Änderung des Bebauungsplanes „Kantorgarten“

der Gemeinde Hohe Börde Ortschaft Niederndodeleben

Der Gemeinderat der Gemeinde Hohe Börde hat am 04.04.2017 die 3. 
Änderung des Bebauungsplanes „Kantorgarten“ - Gemeinde Hohe Börde, 
Ortschaft Niederndodeleben als Satzung beschlossen. 

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB) ortsüblich bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt 
der o.g. Bebauungsplan in Kraft.

Änderungsbereich:

Jedermann kann die Satzung in der Gemeinde Hohe Börde, OT Irxleben, 
Bördestraße 8 (Bauamt) in 39167 Hohe Börde während der Sprechzeiten 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungspla-
nes und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich oder zur Niederschrift in der Gemeinde Hohe Börde, OT Ir-
xleben, Bördestraße 8, 39167 Hohe Börde geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird.

Trittel   
Bürgermeisterin                             
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